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Srgantfation ber SeßrlingSprüfungen wünfcßbar märe unb

WaS sur balbigen auSfüßrnng genannter Sefcßlüffe getîjan
werben fönnte. 2ïu§ ber Seite ber bieten wohlgemeinten
Söeftrebungen jur §ebung be§ gewerblichen SeßrlingSwefenS

tritt an wirflid) praftifcßen Seiftungen bie erweiterte Drgani»
fation ber SeßrlingSprüfungen als fcßönfter Siting ßerbor.

Dtacßbembie anfangSfcßmierigfeitenbieferDrganifation glücflicß

überftanben, bürfen wir uns getroft weitern unb größern
Slufgaben auf biefem banfbaren ©ebiete juwenben. Senn
bie ardent gleichwertigen 9linge jener Sette oerbienen nid)t
minber gehegt unb gepflegt p werben. Sffienn fich ber gute
Sffiillen unb baS richtige Serftänbnis ber 3unäd)ft beteiligten
Sreife befunben, werben fich, fo gut wie für bie Sterlings*
Prüfungen, auch bie erförberlicfjen SDtittel finben unb nirgenbS
erßeblid)e tginberniffe im SBege ftef)en.

Ser Santon $ hur g au ift mit gutem Seifpiel boran»

gegangen. 3m lebten grühjaßr fpbeu nämlich ber Serbaab

thurgauifcßer ©eWerbebereine, ber iburgauifd)e §anbel?» unb

©ewerbibcrciu unb bie fantouale ©emeinnüßige ©cfeüfchaft
fich bie gemeinfante aufgäbe gefteHt, jur görberung beS

SehrlingSwefenS im Santon beijuiragen burd) annähernb
biefelben fbriltel, wie fie in obgenanntem Sefcßlüffe (8'ff^ 7
litt, a—k) aufgeführt finb. 3u biefem würbe eine

Sommiffion bon 9 fDîitgliebern gewählt in ber Sßeife, baß

je 4 SDtitgliebcr bnrch beu fanionalett ©ewerbeberbanb unb

burch bie fantouale ©emeinnüßige ©efellfchaft, 1 SUtitglieb

burdj beu fantonalen ©attbelS» unb ©emerbeberein ernannt
werben. Sie für Stipenbien unb SerwaltungSfoften nötigen
©elbmiitel werben aufgebracht burd) Beiträge ber beteiligten

Sereine, allfällige Staatsbeiträge, freiwillige Seiträge unb

Segate unb burch SRüdsahlmig ber erteilten Stipenbien. Sie
Snftitution hat ihre Sßäiigfeit bereits begonnen unb u. a.

öeftimmt, baff in aßen gälten, in welchen bie SBiitwirfung
ber Sommiffion bei ber Unterbringung ober ilnterfiüßitng, bon

Sehrlingen fiatifinbct, beim abfd)luß beS SeßrbertrageS nur
baS gormular beS Schweizer. ©ewerbebereinS pr 9lnwenbung
femme unb baff ber Sehrling b.rpfl'd)tet werbe, an ben Sehr»

lingSprüfungen Seil 5« nehmen.
Slehnlichc gnftiiutiouen beftehen fchon in betfdjiebenen

Orten ber Schweis — SehrlingSpatronate u. bgl. 3. ©. in
©hur, §eriSau, Sern, Slarau; boch wäre eS wünfdjenSmert,
bah bie Organe ber bafelbft befteher.ben ©ewerbeoercine mit
benfelben in beffere giihlung treten unb barauf Sebachjt nehmen

wollten, bah jene 3uftitutionen im ©inne unferer borcr»

erwähnten Sefcßlüffe rcorganifieit unb erweitert, fowie in
beffere Uebereinftimmung mit ben Slnforberungen ber gewerb»

liehen Sropté gebradjt werben fönnten.
2Bir werben und nunmehr auch mit ber Scßweiserifcßen

©emetnnüßigen ©efellfdjaft in Serbtnbung feßen, um bahin

jn Wirfen, baß bereit Organe in ben einzelnen Santonen
ober Ortfchafteu ebenfalls gemeinfam mit ben gewerblichen
Sereinen befonbere Sommiffionen jnr gürforge für bie ge»

werbliche Sugenb jh fonfiituieren fich bemühen. fOlögen
baher unfere ©dtionen überall wo möglkß felbft bie 3nitiatioe
ergreifen, ober bann, falls bon Seite gemeinnüßiger ©efetl»
fchaften art fie bie ©inlabung ergeht, nah heften Sräften
babei mitwirfen. Soweit wir tonnen, werben wir gerne
burch SlnSfunft nnb fRaterteilung mithelfen. Solche ©in»

richtungen müffen jeweiten ben örtlichen Seißältniffen an»

gepaßt unb fönnen alfo nicht wohl Bon einer ©entralfteHe
aus organifiert werben. ©S bebarf ber begeifterten 3nitiatibe
unb tfjatfräftigen Sltihanbnahme totaler Organe, bie ihren
gemeinnüßigen Sinn, ihre praftifdjen ©rfahrnngen bereinigen

p einem gemeinfamen menfd)enfreunblicßen unb gemerbe»

förbernben 2Berfe

(Schluß folgt.)

ÄreiSfcßreiben Dir. 138 fam für biefe Dlummer 31t fpät
unb wirb in nächftex Dtummer erfeßeinen.

Iteûer bie fdjluetjerijcfjeit Seljrîuerfftâtten, bie 23c*

ritfêlefjrctt beim Mfter itnb bir 23eruf§nml)l.

Oer Seßrmeifter foH, wenn ein Seßrling bei ihm in bie
beftimmte fßrobeseit eintritt, benfelben gewiffenhaft nach feinen
Salenten unb ©igerifdjaften prüfen, ob berfelbe fich für biefen
Seruf eignet, giitbet ber SJÎeifter baS ©egenteil, fo foH er
ben Seßrltng auS befagten ©rünben an baS Satronat surüd»
Weifen, welches bann bem Sehrling Weiter an bie £anb geht;
benn eS ift eine Sfticßtbergeffenßeit, ja gerabezu eine Scßlecß»

tigfeit, wenn ein DMfter fießt, baß fid) ber Seßrltng gar
nießt für ben Seruf eignet unb er ftellt benfelben bodj ein,
einsig bantit er wieber etwas ©elb in bie £anb befommt.
Später ßeißt cS: SluS biefem Surfcßett fann man nichts
machen, man bringt ltidjiS in ißa hinein; er ift ein Summ»
fopf 2C. Siefer g5unft wirb fpäter bei Sefprecßung ber Se»
rufSwaßl erörtert werben, b e n 11 f 0 t cß e g ä 11 e gibt e S

in ©en ü g e. Ser Sehrling fott oon Slnfattg au an
Sünftlidjfeit unb ©pafticät gewößnt unb Dom Dlleifter als
gamilienmitglieb betrachtet unb beßanbelt Werben, ©c foil
beim Dlieifter unb nießt außer bem §au.S Sîoft unb SogiS
haben. Ser fDUifter leßre ben Seßrlina gewiffenhaft ben

Seruf, gebe ißm Sßeorie im 3ud)nen, Dliaterialfunbe, über
cuSpfüßreube unb ausgeführte arbeiten ; er fcßtde ißtt in
bie am Orte befteßenben gortbilbungS», .jjanbwerfer» ober

©ewerbefcßnlen. Ser Seßrmeifter fei beforgt, baß ber Seßr»

liug naeß feinem Sefeuntniß an Sonn» unb geiertageit ben

©otteSbienft befueßt; er wad)e in unb außer bem £au§ über

fein fittlidieS Setragen.

Ser Sehrling foil wahrenb ber Slrûettëgeit 3n feinen als
beruflichen arbeiten oerwenbet werben; er foil an feiner
arbeit bleiben fönnen unb nicht ben ©efellen ben §anblangcr
madjen. SaS SeßrlingSpationat füßrt Kontrolle über fäntt»
Iid)e Seßrlinge beS SantonS, eS überwacht biefelben, eS ent»

fenbet im Saufe beS SaßreS 3n unbeftimmter 3rit abgeorbnete,
©pperten, um Dlachfcßau in ben Seßrwerfftätten 3a halten
unb batüber Seridjt 3U erftatten.

2Bie üicle Seßrlinge foil unb barf ber Seßrmeifter halten,
bamit fein ©efdäft nießt gefäßrbet unb ber Seßrling nicht
benadjteiligi ift? geh ftclte mir bie Sache fo bor: 3n einer
fleitteren fffierfftätte üott 2—3—4 ©efellen bürfen ebenfobiele
Seßrlinge fein, aber wie füllen unb bürfen bie Seßrlinge
ber Reihenfolge nach eingestellt werben? Ser erfte foil
wenigftenS Saßre in ber Seßre fein bis ein geoeiter ein»

trifft u. f. f. SaS Wäre fo jiemlicß ber richtige Saug, bie»

felben ßerangugießen. Slan berfteßt unter ©efelle einen

arbeiter, ber ctwaS Siedete?, SelbftftänbigeS leiften fann.
Oft trifft aber baS alte fDiotto nicht ein: „fDleifier ift, ber

waS erfattn, ©efelle ift, ber was fann, Seßrling ift jeber»

mann", benn eS ift manchmal ber gad, baß matt 4 — 5 junge
arbeiter einftellt unb einer fann weniger als ber anbere.
SaS finb golgen fcßlecßter Seßren. Ser Seßrling wirb nach
ben Seftimmungen beS fßatronats nertragSmäßig aufgebungen ;

allfällige .fflageu unb Sefcßwerben finb an baS Sßatronat 3n
richten, welches ben Streit auSmitteln wirb. 3« empfehlen
•unb tion großem Sorteil für eine Seßre unb Seruf wäre,
wenn fid) bie ©efcßäfte meßr fpegialifierert würben, 3. S. bei

Schreinern. Sa finb gtoei große ©ebiete, bie DJiöbel» unb
bie Saufcßreinerei. 3cß glaube, eS wäre bon großem unb
praftifeßetn Dlußen, wenn fid) einer als IDiöbel» unb ein
anberer als Saufcßreiner anSbilben würbe. Sann würbe
jeber gewiß praftifeßer unb tücßtiger werben, als wenn einer
beibe 3®rige 3ufammenbetreibt. Sa jeßt bie praftif^e Seßre
burd) bie Schule bebeutenb an 3rit öerfürgt Wirb, fo möchte
icß bei üerfdjiebenen Serufen bie Seßrgeit bon 3 auf 37a
Saßre berlängert wiffen, benn 3U furge Seßren finb nicht
bon ©utem. Soll unb wirb ein Seßrmeifter biefen anfor»
berungen entfpreeßen, fo foH er aber auch für feine große
DJJüße unb aufopferung bebeutenb beffer honoriert werben,

488 ZllsstrirZe sHsetzkrische sandNerker-Zeituug (Organ für die offiziellen Publikationen deZ Schweiz. GewerbevereinZ) Nr, 86

Organisation der Lehrling-Prüfungen wünschbar wäre und

was zur baldigen Ausführung genannter Beschlüsse gethan
werden könnte. Aus der Kette der vielen wohlgemeinten
Bestrebungen zur Hebung des gewerblichen Lehrlingswesens
tritt an wirklich praktischen Leistungen die erweiterte Organi-
sation der Lehrlingsprüfungen als schönster Ring hervor.
Nachdem die Anfangsschwierigkeiten dieser Organisation glücklich

überstanden, dürfen wir uns getrost weitern und größern
Aufgaben auf diesem dankbaren Gebiete zuwenden. Denn
die andern gleichwertigen Ringe jener Kette verdienen nicht

minder gehegt und gepflegt zu werden. Wenn sich der gute

Willen und das richtige Verständnis der zunächst beteiligten
Kreise bekunden, werden sich, so gut wie für die Lehrlings-
Prüfungen, auch die erforderlichen Mittel finden und nirgends
erhebliche Hindernisse im Wege stehen.

Der Kanton Thur g au ist mit gutem Beispiel voran-

gegangen. Im letzten Frühjahr haben nämlich der Verband

thurgauischcr Gewerbcvereine, der thurgauische Handels- und

Gewerbiv.reiu und die kantonale Gemeinnützige Gesellschaft

sich die gemeinsame Aufgabe gestellt, zur Förderung des

Lehrlingswesens im Kanton beizutragen durch annähernd
dieselben Mittel, wie sie in obgenanntem Beschlusse (Ziffer 4,

littt. a—st) aufgeführt sind. Zu diesem Zwecke wurde eine

Kommission von 9 Mitgliedern gewählt in der Weise, daß

je 4 Mitglieder durch den kantonalen Gewerbeverband und

durch die kantonale Gemeinnützige Gesellschaft, 4 Mitglied
durch den kantonalen Handels- und Gewerbevercin ernannt
werden. Die für Stipendien und Vcrwaltnngskosten nötigen
Geldmittel werden ausgebracht durch Beiträge der beteiligten

Vereine, allfällige Staatsbeiträge, freiwillige Beiträge und

Legate und durch Rückzahlung der erteilten Stipendien. Die
Institution hat ihre Thättgkeit bereits begonnen und u. a.

bestimmt, daß in allen Fällen, in welchen die Mitwirkung
der Kommission bei der Unterbringung oder Unterstützung von
Lehrlingen stattfindet, beim Abschluß des Lehrvertrages nur
das Formular des Schweizer. Gewerbevereins zur Anwendung
komme und daß der Lehrling v.rpfl'chtet werde, an den Lehr-
lingsprüsungen Teil zu nehmen.

Aehnlichc Institutionen bestehen schon in verschiedenen

Orten der Schweiz — Lehrliugspatronate u. dgl. z. B. in
Chur, Herisau, Bern, Aarau; doch wäre es wünschenswert,
daß die Organe der daselbst bestehenden Gewerbevercine mit
denselben in bessere Fühlung treten und darauf Bedacht nehmen

wollten, daß jene Institutionen im Sinne unserer vorer-
erwähnten Beschlüsse reorganisiert und erweitert, sowie in
bessere Uebereinstimmung mit den Anforderungen der gewerb-
lichen Praxis gebracht werden könnten.

Wir werden uns nunmehr auch mit der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft in Verbindung setzen, um dahin
zu wirken, daß deren Organe in den einzelnen Kantonen
oder Ortschaften ebenfalls gemeinsam mit den gewerblichen
Vereinen besondere Kommissionen znr Fürsorge für die ge-

merkliche Jugend zu konstituieren sich bemühen. Mögen
daher unsere Sektionen überall wo möglich selbst die Initiative
ergreifen, oder dann, falls von Seite gemeinnütziger Gesell-
schaften an sie die Einladung ergeht, nach besten Kräften
dabei mitwirken. Soweit wir können, werden wir gerne
durch Auskunft und Raterteilung mithelfen. Solche Ein-
Achtungen müssen jeweilen den örtlichen Verhältnissen an-
gepaßt und können also nicht wohl von einer (Zentralstelle
aus organisiert werden. Es bedarf der begeisterten Initiative
und thatkräftigen Anhandnahme lokaler Organe, die ihren
gemeinnützigen Sinn, ihre praktischen Erfahrungen vereinigen
zu einem gemeinsamen menschenfreundlichen und gewerbe-
fördernden Werke!

(Schluß folgt.)

Kreisschreiben Nr. 138 kam für diese Nummer zu spät
und wird in nächster Nummer erscheinen.

Neber die schweizerischen Lehrwerkstätten, die Be-
rnfslehren beim Meister und die Berufswahl.

Der Lehrmeister soll, wenn ein Lehrling bei ihm in die
bestimmte Probezeit eintritt, denselben gewissenhaft nach seinen
Talenten und Eigenschaften prüfen, ob derselbe sich für diesen
Beruf eignet. Findet der Meister das Gegenteil, so soll er
den Lehrling aus besagten Gründen an das Patronat zurück-
weisen, welches dann dem Lehrling weiter an die Hand geht;
denn es ist eine Pflichtvergessenheit, ja geradezu eine Schleich-
tigkeit, wenn ein Meister sieht, daß sich der Lehrling gar
nicht für den Beruf eignet und er stellt denselben doch ein,
einzig damit er wieder etwas Geld in die Hand bekommt.
Später heißt es: Aus diesem Burschen kann man nichts
machen, man bringt nichts in ihn hinein; er ist ein Dumm-
köpf ec. Dieser Punkt wird spitter bei Besprechung der Be-
rufswahl erörtert werden, denn solche Fälle gibt es
in Genüge. Der Lehrling soll von Anfang au an
Pünktlichkeit und Exaktttät gewöhnt und vom Meister als
Familienmitgiied betrachtet und behandelt werden. Er soll
beim Meister ne.d nicht außer dem Haus Kost und Logis
haben. Der MAster lehre den Lehrlina gewissenhaft den

Beruf, gebe ihm Theorie im Znchnen, Materialkunde, über
auszuführende und ausgeführte Arbeiten; er schicke ihn in
die am Orte bestehenden Fortbildungs-, Handwerker- oder

Gewerbeschulen. Der Lehrmeister sei besorgt, daß der Lehr-
ling nach seinem Bekenntniß an Sonn- und Feiertagen den

Gottesdienst besucht; er wache in und außer dem Haus über
sein sittliches Betragen.

Der Lehrling soll während der Arbeitszeit zn keinen als
beruflichen Arbeiten verwendet werden; er soll an seiner
Arbeit bleiben können und nicht den Gesellen den Handlanger
machen. Das Lehrlingspattonat führt Kontrolle über sämt-
liche Lehrlinge des Kantons, es überwacht dieselben, es ent-
sendet im Laufe des Jahres zu unbestimmter Zeit Abgeordnete,
Experten, um Nachschau in den Lehrwerkstätten zu halten
und darüber Bericht zu erstatten.

Wie viele Lehrlinge soll und darf der Lehrmeister halten,
damit sein Geschäft nicht gefährdet und der Lehrling nicht
benachteiligt ist? Ich stelle mir die Sache so vor: In einer
kleineren Wcrkstätte von 2—3—4 Gesellen dürfen ebensoviele

Lehrlinge sein. Aber wie sollen und dürfen die Lehrlinge
der Reihenfolge nach eingestellt werden? Der erste soll
wenigstens 2/4 Jahre in der Lehre sein bis ein zweiter ein-

trifft u. s. f. Das wäre so ziemlich der richtige Gang, die-

selben heranzuziehen. Man versteht unter Geselle einen

Arbeiter, der etwas Rechtes, Selbstständiges leisten kann.

Oft trifft aber das alte Motto nicht ein: „Meister ist, der

was ersann, Geselle ist, der was kann, Lehrling ist jeder-
mann", denn es ist manchmal der Fall, daß man 4 — 5 junge
Arbeiter einstellt und einer kann weniger als der andere.
Das sind Folgen schlechter Lehren. Der Lehrling wird nach
den Bestimmungen des Patronats vertragsmäßig aufgedungen;
allfällige Klagen und Beschwerden sind an das Patronat zu
richten, welches den Streit ausmitteln wird. Zu empfehlen
-und von großem Vorteil für eine Lehre und Beruf wäre,
wenn sich die Geschäfte mehr spezialisieren würden, z. B. bei

Schreinern. Da sind zwei große Gebiete, die Möbel- und
die Bauschreinerei. Ich glaube, es wäre von großem und
praktischem Nutzen, wenn sich einer als Möbel- und ein
anderer als Bauschreiner ausbilden würde. Dann würde
jeder gewiß praktischer und tüchtiger werden, als wenn einer
beide Zweige zusammenbetreibt. Da jetzt die praktische Lehre
durch die Schule bedeutend an Zeit verkürzt wird, so möchte
ich bei verschiedenen Berufen die Lehrzeit von 3 auf 3^/z
Jahre verlängert wissen, denn zu kurze Lehren sind nichr
von Gutem. Soll und wird ein Lehrmeister diesen Anfor-
derungen entsprechen, so soll er aber auch für seine große
Mühe und Aufopferung bedeutend besser honoriert werden,
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wie bis bato ; bann mirb fief) auß mander tiid&tige Sieifter

p Stabt nnb p Sanb mieber als Sehrmeifter finben laffen.
3idj bin ber feften lleberseugung, baß bie fSerufSleßre beim

Sieifter, wenn biefelbe bom gunbament aus in bie rißtige
Safjn geleitet mirb, mit bebeutenb weniger Soften bie Sehr«

werfftätten mehr als etfeßen fann. SUS erfte ©runblage p
ber guten 23eftrebung ware bie ©riinbung eineS fantonalen
SefjrlingSfonbS borpnebmen.

®aS SehrlingSpatronat mürbe bemüht fein, atte möglißen
Duellen bahinein fliegen su laffen, ba mürbe fieb gewiß für
baS ebfe Unternehmen mandje milbe fpanb öffnen, unb unfer
33ater 23unb mürbe ben Segen barüber entfalten; bann
fönnte mandjem feibigen, aber armen Knaben geholfen werben,

wo er unter feigen Umftänben meiftenS mit einem gans
ïleinen Seßrgelb su einem -Uieifier gebnngen mirb, wo er

abfolut nißtS rentes lernt nnb ben Saßteil für'S ganse
Seben bat- Sluf biefen ©runblagen fönnte bem &anbmetfer=
ftanb mieber auf bie alten ©hren unb Seßte Derbolfen werben.

®ann mürben mir mieber gute Arbeiter unb tüchtige Sieifter
erhalten; bann fame baS alte Sprichwort mieber su feiner
©eltung: „®aS £anbwerf bot feinen golbenen S3oben."

®ie 2} e r u f S m a b l ift Don größter Sßißtigfeit ; fie ift
bie ©ntfßeibung für'S ganse Sehen, oon welchem aisbann
bie ganse 3ufunft, baS Sßidfal, baS Streben, bie Stellung,
bie ganse äSohlfaßrt abhängt. 3hr ©Itern, ißormünber, feio

alfo febr Dcrficbtig für eure 3ünglinge unb Sungfranen, was
fie werben wollen unb follen, erforfebet fie genau, für maS

fie fid) eignen.
3cb mill nur ein SSeifpiel oorfübren: ©in Süngling bat

Suft, baS Sßreinerhanbmerf su erlernen, er tritt bei einem

febr tüchtigen unb gemiffenbaften Sieifter in bie Sebre, üor*
gegebene ißrobeseit. ®er Sebrmeifter fiubet aber fßon in
fnrser Seit, baß ber Surfte fid) für biefen Seruf gar nicht

eignet unb aus bemfelben nichts tüchtiges werben fann ; benn
eS fehlen ihm bie Talente. 2BaS foil ber Sebrmeifter tßun?
Soll er ben Sebrling in bie Sebre nehmen, ihm baS ©elb
abnehmen unb mit ihm bie 3«ü oergeuben, unb wenn bie

Seßrseit ooEenbet, fo fann man ben Surfeben nirgenbS ge=

brauchen. Solche junge Seute fommen bann gerne auf 3Ib=

Wege. Sein, biefer Sebrmeifter foE ben Knaben nach ber

Sßrobeseit surüdmeifen, er foE fid) einem anberu Seruf roibmen,
Wo er beffer paßt, mo er fpäter fein SluSfommen finbet.

Slit Seßt fagt ©ötbe:
,,3ßof)I unglücffelig ift ber Slann,
®er unterläßt baS, maS er fann,
Unb unterfängt fid), maS er nicht Derftebt;
Sein SSunber, baß er so ©runbe gebt."

J. S. in A.

SBte fteüt man tetfjmfdje fraßen?
2Jîancber mirb mobl benfen: grage ift 3frage, bie §aupt»

acbe bleibt immer eine richtige Slntmort. Safe bieS leiber
nicht bie richtige Slnfißt fein fann, mirb burß einen Slid
auf ben teßnifßen gfragefaften bemiefen. SSie mandber fjrage
begegnen Wir bort, weiße fo bunfel gehalten ift, wie bie
Slntroorten be§ belphifßen DrafelS. Siele Stunben emfigen
SaßbenfenS, Welche Snsafjl engbefc^riebener Seiten werben
oon ben Mitarbeitern in ben meitgeöffneten Sachen ber SSer«

geblichfeit geworfen. SBarnm? SBeil fie erraten müffen, maS

ber gragefteEer eigentliß miffen miß.
Sehnten mtr einen anbern $aB. ®er gragefteEer weiß

Wohl auSsubrüden, maS er eigentlid) erfahren rniE, both fleibet
er bie grage in ein fo bürftigeS ©etoanb, baß ber 23eant=

roorter bieS unooBftänbig befleibete ©efchöpf mit aflerlei
Stüden aus feiner eigenen ©arberobe behängen muß, ohne
babei so toiffen, ob er baS Seßte getroffen bat, um eS in
bie ©efeEfßaft einführen su fönnen. ÜDlan oerlangt gewiffer»
maßen bie Slupfung einer ©leidjung, ohne bie befannten
©rößen berfelben ansugeben. ®ie Söeftimmung ber Unbe?

fannten förbert barum oft bie toBften 2BahrfßeinlißfeitS=

rechnungen an baS ©ageSlißt; wabrlidb nicht sur größeren
©bre unfereS teßnifßen ÇragefaftenS.

®er gemöfinliße Slnfang unferer Antworten, befonberS
bei fragen, welche bem phhfifalifß=teßnifßeu ©ebiete ange*
hören, ift etwa folgenber: ber fyragefteEer hätte noch bieS
ober jenes angeben müffen, um eine genaue Sntmort su er*
möglichen. Slan gibt fid) an bie Slrbeit unter felbfterbadjten
tßorauSfeßuitgen, unb baS Sefultat ift gewöhnlich, baß man
ben Sage! nicht auf ben Kopf getroffen hat. 2Bie oft muß
ber Mitarbeiter fiefj fpäter felbft an bie Stirne fßlagen unb
fid) betrübt bie geflügelten SÜSorte eines römifdjen Sßfjilofophen
Surufen: ®ätteft ®n gejßmiegen, bann Wäreft ®u ein SBeifer
geblieben!

Sßarum biefeS? Man geigte ihm bie Knochen unb er Oer*
irrte fid) auf ber Suche nach bem sugehörenben 3-leifß.

2luß in ben fragen erfennt man bie Schärfe beS ©eifteS
unb jeber Sßerfmeifter, als Singehöriger eines StanbeS, an
welchem bie Sufunft mit ber riefenhaft geworfenen ©eßnif,
mit ben immer ftärfer merbenben focialpolitifßen SBeEett*

fchlägen mehr unb mehr Slnforberungen fteBen wirb, hat bie

Wicht, bie SBaffen feines SerftanbeS su fdjleifen unb wenn
er befürchtet, baß fie noch fßurtig finb, fo fpiele er bamit
nicht auf ben Straßen, fonbern öerbeffere fie in raftlofer.
Slrbeit su §anfe, um am ®age ber ©ntfdjeibung mit blips
blanfem Sßilbe nnb fßneibigem Schwerte um „Sein ober

Sichtfein" fämpfen su fönnen. ®oß bamit fei nicht gejagt,
baß jeber, ber feiner Sadje nicht fidjer ift, fßmeigen fofl.
©S gibt fo manchen SluSWeg. 3iehe fieß feiner hinter bie
SluSflucßt äurüd, „icß geniere mich", freilich wirb mancher
fagen: SBosu haben mir bie Sebaftion, wenn fie uns nießt
auf bie UnboEftänbigfeit unferer fragen aufmerffam macht
®o<h wer baS öielgeplagte Seben eines Sebat'torS nur su
einem geringen ®eile fennt, wirb folcßeu ©rwägnngen feinen
Spielraum geben.

SBir haben geglaubt, biefen jiingft in ber „SBerfmeifters
Seitung" oeröffentücßten Stoßfenfser unferen Sefern sur gefl.
Sacßachtuug ijier wiebergeben su foEen, war er unS boeß fo
red)t aus ber Seele gefdjrieben. Slucß in itnferm SeferfreiS
franfen bie weitaus meiften SInfragen an jenem gerügten
Uebelftanb ber UnboEftänbigfeit. SBir fönnen im eigenften
3ntereffe ber Herren fJragefteEer nießt oft unb bringenb genug
bie gorberung wieberholen, bie fragen ja reißt ausführlich
SU fteEen. 2Bir woEen uns lieber burß eine oier Seiten
lange Slnfrage htnburcßlefen, als aus einigen wenigen, fnapps
gehaltenen Slnbeutungen aEe möglichen ©inselßeiten beS frag=
lißen ©egenftanbcS erraten. ®er Meifter entfßulbige fiß
nießt bamit, er habe su wenig 3rü, ausführlich) su feßreiben,
bttrß baS infolge mangelhafter gragefteEung itotwenbig
werbenbe §in= unb §erfßreiben geht noch fiel meßr 3eit
Derloren, unb bie Slntwort fann unter Umftänben für ben

beabfidjtigten 3®ed su fpät eintreffen. ®antm mößten wir
möglidjfte SluSfüßrlißfeit ber fragen noßmatS bringenb
empfehlen.

(Sleftrotedjnifdje 9îmtb^jau.
©leïtnjilâtêweff 23Ö5tJtgcu=!öiet. ®em „tganbelscourier"

in 33iel wirb gefßrieben: Siontag Mittag Oerfammelte fiß
im ,,©afe Sßfnnb" ber ^anbwerferberein 23ielS,
um bie feit % Saßren in 23etrieb befinbliße eleftrifße
Kraftübertragung 23ösingen 23iel su bejtßtigen
unb barnad) su beurteilen, ob eS woßl angebraßt erfßeine,
bie eleftrifße Kraft auß bent Kleingewerbe nußbar su
maßen, ©a biefe ftrage augenblidliß unferer SSaterftabt
feßr am fersen liegt, ift e§ woßl angebraßt, noßmalS auf
bie fßon einmal befproßene Slnlage surüdsnfommen. ®ie
§erren 23Iö)ß, Sßwab & ©ie. befißen bei normalem 2ßaffer=
ftanb eine Kraft oon 7—800 fßferben, bie u. a. eine ©utbine
oon 3- Sieter u. ©ie. in SBinterthur treibt, ©iefelbe leiftet
350 Sßferbe unb wirb burß einen auSgeseißneten Segnlator

Nr. 37 Illufirlrte sHsttiMischr Hakdserirrr-ZeitllNg (Organ für die offiziellen Publikationen deZ Schweiz. GewerbevereinZ) 439

Wie bis dato; dann wird sich auch mancher tüchtige Meister

zu Stadt und zu Land wieder als Lehrmeister finden lassen.

Ich bin der festen Ueberzeugung, daß die Berufslchre beim

Meister, wenn dieselbe vom Fundament aus in die richtige
Bahn geleitet wird, mit bedeutend weniger Kosten die Lehr-
Werkstätten mehr als ersetzen kann. Als erste Grundlage zu
der guten Bestrebung wäre die Gründung eines kantonalen

Lehrlingsfonds vorzunehmen.
Das Lehrlingspatronat würde bemüht sein, alle möglichen

Quellen dahinein fließen zu lassen, da würde sich gewiß für
das edle Unternehmen manche milde Hand öffnen, und unser

Vater Bund würde den Segen darüber entfalten; dann
könnte manchem fähigen, aber armen Knaben geholfen werden,

wo er unter jetzigen Umständen meistens mit einem ganz
kleinen Lehrgeld zu einem Meister gedungen wird, wo er

absolut nichts rechtes lernt und den Nachteil sür's ganze
Leben hat. Auf diesen Grundlagen könnte dem Handwerker-
stand wieder auf die alten Ehren und Rechte verholfen werden.

Dann würden wir wieder gute Arbeiter und tüchtige Meister
erhalten; dann käme das alte Sprichwort wieder zu seiner

Geltung: „Das Handwerk hat seinen goldenen Boden."
Die Berufswahl ist von größter Wichtigkeit; sie ist

die Entscheidung sür's ganze Leben, von welchem alsdann
die ganze Zukunft, das Schicksal, das Streben, die Stellung,
die ganze Wohlfahrt abhängt. Ihr Eltern, Vormünder, seid

also sehr vorsichtig für eure Jünglinge und Jungfrauen, was
sie werden wollen und sollen, erforschet sie genau, für was
sie sich eignen.

Ich will nur ein Beispiel vorführen: Ein Jüngling hat
Lust, das Schreinerhandwerk zu erlernen, er tritt bei einem

sehr tüchtigen und gewissenhaften Meister in die Lehre, vor-
gesehene Probezeit. Der Lehrmeister findet aber schon in
kurzer Zeit, daß der Bursche sich für diesen Beruf gar nicht
eignet und aus demselben nichts tüchtiges werden kann; denn
es fehlen ihm die Talente. Was soll der Lehrmeister thun?
Soll er den Lehrling in die Lehre nehmen, ihm das Geld
abnehmen und mit ihm die Zeit vergeuden, und wenn die

Lehrzeit vollendet, so kann man den Burschen nirgends ge-
brauchen. Solche junge Leute kommen dann gerne auf Ab-
Wege. Nein, dieser Lehrmeister soll den Knaben nach der

Probezeit zurückmeisen, er soll sich einem andern Beruf widmen,
wo er besser paßt, wo er später sein Auskommen findet.

Mit Recht sagt Göthe:
„Wohl unglückselig ist der Mann,
Der unterläßt das, was er kann,
Und unterfängt sich, was er nicht versteht;
Kein Wunder, daß er zu Grunde geht."

ff. 3. in 7Q

Wie stellt man technische Fragen?
Mancher wird wohl denken: Frage ist Frage, die Haupt-

ache bleibt immer eine richtige Antwort. Daß dies leider
nicht die richtige Ansicht sein kann, wird durch einen Blick
auf den technischen Fragekasten bewiesen. Wie mancher Frage
begegnen wir dort, welche so dunkel gehalten ist, wie die

Antworten des delphischen Orakels. Viele Stunden emsigen

Nachdenkens, welche Anzahl engbeschriebener Seiten werden
von den Mitarbeitern in den weitgeöffneten Rachen der Ver-
geblichkeit geworfen. Warum? Weil sie erraten müssen, was
der Fragesteller eigentlich wissen will.

Nehmen wir einen andern Fall. Der Fragesteller weiß
wohl auszudrücken, was er eigentlich erfahren will, doch kleidet

er die Frage in ein so dürftiges Gewand, daß der Beant-
worter dies unvollständig bekleidete Geschöpf mit allerlei
Stücken aus seiner eigenen Garderobe behängen muß, ohne
dabei zu wissen, ob er das Rechte getroffen hat, um es in
die Gesellschaft einführen zu können. Man verlangt gewisser-
maßen die Auflösung einer Gleichung, ohne die bekannten
Größen derselben anzugeben. Die Bestimmung der Unbe-
kannten fördert darum oft die tollsten Wahrscheinlichkeit-

rechnungen an das Tageslicht; wahrlich nicht zur größeren
Ehre unseres technischen Fragekastens.

Der gewöhnliche Anfang unserer Antworten, besonders
bei Fragen, welche dem physikalisch-technischen Gebiete ange-
hören, ist etwa folgender: der Fragesteller hätte noch dies
oder jenes angeben müssen, um eine genaue Antwort zu er-
möglichen. Man gibt sich an die Arbeit unter selbsterdachten
Voraussetzungen, und das Resultat ist gewöhnlich, daß man
den Nagel nicht ans den Kopf getroffen hat. Wie oft muß
der Mitarbeiter sich später selbst an die Stirne schlagen und
sich betrübt die geflügelten Worte eines römischen Philosophen
zurufen: Hättest Du geschwiegen, dann wärest Du ein Weiser
geblieben!

Warum dieses? Man zeigte ihm die Knochen und er ver-
irrte sich auf der Suche nach dem zugehörenden Fleisch.

Auch in den Fragen erkennt man die Schärfe des Geistes
und jeder Werkmeister, als Angehöriger eines Standes, an
welchem die Zukunft mit der riesenhaft gewachsenen Technik,
mit den immer stärker werdenden socialpolitischen Wellen-
schlügen mehr und mehr Anforderungen stellen wird, hat die

Pflicht, die Waffen seines Verstandes zu schleifen und wenn
er befürchtet, daß sie noch schartig sind, so spiele er damit
nicht auf den Straßen, sondern verbessere sie in rastloser,
Arbeit zu Hause, um am Tage der Entscheidung mit blitz-
blankem Schilde und schneidigem Schwerte um „Sein oder
Nichtsein" kämpfen zu können. Doch damit sei nicht gesagt,
daß jeder, der seiner Sache nicht sicher ist, schweigen soll.
Es gibt so manchen Ausweg. Ziehe sich keiner hinter die
Ausflucht zurück, „ich geniere mich". Freilich wird mancher
sagen: Wozu haben wir die Redaktion, wenn sie uns nicht
auf die UnVollständigkeit unserer Fragen aufmerksam macht?
Doch wer das vielgeplagte Leben eines Redaktors nur zu
einen: geringen Teile kennt, wird solchen Erwägungen keinen
Spielraum geben.

Wir haben geglaubt, diesen jüngst in der „Werkmeister-
zeitung" veröffentlichten Stoßseufzer unseren Lesern zur gefl.
Nachachtung hier wiedergeben zu sollen, war er uns doch so

recht aus der Seele geschrieben. Auch in unserm Leserkreis
kranken die weitaus meisten Anfragen an jenem gerügten
Uebelstand der UnVollständigkeit. Wir können im eigensten
Interesse der Herren Fragesteller nicht oft und dringend genug
die Forderung wiederholen, die Fragen jr recht ausführlich
zu stellen. Wir wollen uns lieber durch eine vier Seiten
lange Anfrage hindurchlesen, als aus einigen wenigen, knapp-
gehaltenen Andeutungen alle möglichen Einzelheiten des frag-
lichen Gegenstandes erraten. Der Meister entschuldige sich

nicht damit, er habe zu wenig Zeit, ausführlich zu schreiben,
durch das infolge mangelhafter Fragestellung notwendig
werdende Hin- und Herschreiben geht noch viel mehr Zeit
verloren, und die Antwort kann unter Umständen für den

beabsichtigten Zweck zu spät eintreffen. Darum möchten wir
möglichste Ausführlichkeit der Fragen nochmals dringend
empfehlen.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk Bözingcn-Biel. Dem „Handelscourier"

in Viel wird geschrieben: Montag Mittag versammelte sich

im „Cafe Pfund" der Handwerkerverein Biels,
um die seit ^Jahren in Betrieb befindliche elektrische
Kraflübertragung Bözingen-Biel zu besichtigen
und darnach zu beurteilen, ob es wohl angebracht erscheine,
die elektrische Kraft auch dem Kleingewerbe nutzbar zu
machen. Da diese Frage augenblicklich unserer Vaterstadt
sehr am Herzen liegt, ist es wohl angebracht, nochmals auf
die schon einmal besprochene Anlage zurückzukommen. Die
Herren Blösch, Schwab A Cie. besitzen bei normalem Wasser-
stand eine Kraft von 7—80V Pferden, die n. a. eine Turbine
von I. Rieter u. Cie. in Winterthur treibt. Dieselbe leistet
350 Pferde und wird durch einen ausgezeichneten Regulator
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